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FINANZEN 2004: WAS IST NEU?

Beiträge und Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Sozialversicherung

Eigenheimzulage

Sparerfreibeträge

Gesetzliche Rentenversicherung 2004 


Beitragsbemessungsgrenze 
- jährlich 61.800 EUR 
- monatlich 5.150 EUR 
Beitragssatz 19,5 % 
Höchstbeitrag mtl. 1.004,26 EUR 

Arbeitslosenversicherung 2004 


Beitragsbemessungsgrenze 
- jährlich 61.800 EUR 
- monatlich 5.150 EUR 
Beitragssatz 6,5 % 
Höchstbeitrag mtl. 334,76 EUR 


Gesetzliche Krankenversicherung 2004 


Beitragsbemessungsgrenze 
- jährlich 41.850 EUR 
- monatlich 3.487,50 EUR 
Versicherungspflichtgrenze 
- jährlich 46.350 EUR 
- monatlich 3.862,50 EUR 
Versicherungspflichtgrenze
nur für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren 
- jährlich 41.850 EUR 
- monatlich 3.487,50 EUR 

Höchstzuschuss des Arbeitgebers zum privaten Krankenversicherungsbeitrag 249,36 EUR 
Soziale Pflegeversicherung 2004 


Beitragsbemessungsgrenze 
- jährlich 41.850 EUR 
- monatlich 3.487,50 EUR 
Beitragssatz 1,7 % 
Höchstbeitrag mtl. 59,28 EUR

Eigenheimzulage 2004

Der Bau oder Kauf eines Neubaus wird durch die neue Eigenheimzulage ab 1. Januar 2004 genauso gefördert wie der Erwerb von gebrauchten Immobilien. Der Fördergrundbetrag beträgt dann ein Prozent der Bemessungsgrundlage von € 125.000 jährlich.
(bisher: 2,5 Prozent von 51.129 EUR bei Altbauten und fünf Prozent von 51.129 EUR bei Neubauten) über einen Förderzeitraum von acht Jahren, höchstens 1.250 EUR jährlich (bisher: 2.556 EUR für Neubauten, 1.278 EUR für Altbauten).
Berücksichtigt werden bei der Bemessungsgrundlage für die neue Eigenheimzulage übrigens auch Modernisierungen, die innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf vorgenommen werden.


Kinderzulage 2004


Für jedes Kind kommt eine Kinderzulage von 800 EUR jährlich hinzu (alt: 767 EUR).


Ausbauten und Erweiterungen
Ausbauten und Erweiterungen werden nach der Neureglung der Eigenheimzulage nicht mehr gefördert.


Wer wird gefördert?

Auch der Kreis derer, die gefördert werden, wurde eingeschränkt. Nur Personen, die im Jahr des Kaufs und im Jahr davor zusammengerechnet maximal 70.000 EUR (Paare: 140.000 EUR) brutto verdient haben, erhalten die neue Eigenheimzulage. Für jedes Kind können 30.000 EUR hinzugerechnet werden.

Die bisherigen Grenzen lagen bei 81.807 EUR für Alleinstehende und 163.614 EUR für Paare in zwei Jahren.

Ebenfalls neu: Reiche können sich nicht mehr arm rechnen – maßgebend beider neuen Eigenheimzulage ist nicht mehr der Gesamtbetrag der Einkünfte abzüglich eventueller Abschreibungen, sondern die Summe aller positiven Einkünfte.

Sparerfreibeträge

Die Bundesregierung hat die Sparerfreibeträge halbiert, deshalb müssen seit dem 1. Januar 2004 alle Kapitalerträge versteuern, die die Freibetragsgrenze von 1.550 EUR übersteigen (für Paare gilt ein Freibetrag von 3.100 EUR). Hinzu kommt noch eine Werbungskostenpauschale von 51 EUR bzw. 102 EUR bei Paaren. 

Bei einer Verzinsung von 5,25 Prozent werden dadurch schon Anlagesummen von rund 31.000 EUR steuerpflichtig. Bitte bedenken: Freistellungsaufträge ändern oder sich Gedanken über steuergünstigere Geldanlagen machen. 

